
PROTOKOLL DER PREISGERICHTSSITZUNG 
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb  

WOHNEN ZWISCHEN TÖLZER STRASSE UND BAUMGARTENSTRASSE 
 

Niederschrift über die Sitzung des Preisgerichts vom 28. Juni 2019, Markt Holzkirchen   

   

 

Das Preisgericht tritt am Freitag, den 28. Juni 2019, um 9:00 Uhr zusammen. 

Herr 1. Bürgermeister Olaf von Löwis of Menar begrüßt die Anwesenden. Frau Hummel und Frau Rubow, 

Wettbewerbsbetreuung und Vorprüfung, begrüßen die Teilnehmer des Preisgerichts und stellt die Anwesenheit 

wie folgt fest: 

 
Fachpreisrichter  

 Tanja-Carina Bigall, Architektin, München  
 Florens Hintler, Architekt, Holzkirchen 
 Thomas Kortyka, Architekt, Dietramszell 
 Prof. Birgit Kröniger, Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, Freising 
 Werner Pawlovsky, ehemaliger Kreisbaumeister Landratsamt Miesbach, Architekt, Valley 
 Dr. Martin Riehl, Architekt, München 
 Prof. Martin Schirmer, Architekt und Stadtplaner, Würzburg 

 
Ständig anwesende Fachpreisrichter/In 

 Stefanie Seeholzer, Architektin, München 
 Johanna Vogl, Landschaftsarchitektin, Weilheim 

 

Sachpreisrichter 
 Olaf von Löwis of Menar, 1. Bürgermeister Gemeinde Holzkirchen  
 Elisabeth Dasch, Marktgemeinderätin  
 Hubert Müller, Marktgemeinderat 

 Josef Walser, Leiter Bauamt Verwaltung 
 

Ständig anwesender stellvertretender Sachpreisrichter 
 Christoph Schmid, Marktgemeinderat 

 

Sachverständige Berater 
 Manuela Skorka, Architektin und Stadtplanerin, Neuried / München 
 Doris Hötzendorfer, Bauleitplanung Holzkirchen 

 Hans Kellner, Leiter Bauamt Technik 
 Johann Reiser, Eigentümervertreter 
 Josef Wochinger senior, Eigentümer 

 

Weitere Anwesende 
 Ulrike Küster, Gemeinderätin 
 Josef Wochinger junior 
 Gerda Wochinger 

 

Wettbewerbsbetreuung und Vorprüfung 
 Barbara Hummel, Hummel I Kraus, München 
 Karola Rubow, Hummel I Kraus, München 

 

Protokollführung 
Hummel I Kraus GbR, München 

 
Das Preisgericht stimmt der Anwesenheit von Frau Wochinger, Herr Wochinger junior und Frau Küster 

einstimmig zu. 

 

 

 

 



 

Die Wettbewerbsbetreuung bestätigt die Vollzähligkeit und Beschlussfähigkeit des Preisgerichts und leitet die 

Wahl des Vorsitzenden ein. 

 

Aus dem Kreis der Fachpreisrichter wird Prof. Martin Schirmer, bei Stimmenthaltung des Betroffenen, zum 

Vorsitzenden des Preisgerichts gewählt. 

 

Der Vorsitzende bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er übernimmt die Leitung der Sitzung,  

stellt die Anwesenheitsberechtigung aller anwesenden Personen fest und lässt sich von allen Anwesenden 

versichern, dass sie 

 

 keinen Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmern über die Wettbewerbsaufgabe und deren 

Lösung geführt haben, 

 für die Dauer des Preisgerichts keinen Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmern führen 

werden, 

 bis zum Preisgericht keine Kenntnis der Wettbewerbsarbeiten erhalten haben, 

 die vertrauliche Behandlung der Beratung gewährleisten werden, 

 die Anonymität aller Arbeiten wahren und 

 Vermutungen über mögliche Verfasser unterlassen werden. 

 

Der Vorsitzende umreißt nochmals die Zielsetzungen des Wettbewerbs und erläutert das 

Wettbewerbsverfahren und die Beurteilungskriterien. Er weist auf die persönliche Verpflichtung der Preisrichter 

zur objektiven, allein an der Auslobung orientierten Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten hin. 

 

Durch Preisrichtervorbesprechung und Kolloquium sind Situation und Aufgabenstellung hinlänglich bekannt. 

 

Der Vorsitzende bittet die Wettbewerbsbetreuung um den Bericht der Vorprüfung. 

 
Bericht der Vorprüfung 
Frau Hummel und Frau Rubow erstatten den Bericht der Vorprüfung. Alle Teilnehmer des Preisgerichts erhalten 

den schriftlichen Bericht in dem die Vorprüfungsergebnisse zusammengefasst wurden. Der Bericht der 

Vorprüfung unterteilt sich in die formale und inhaltliche Prüfung. 

 

Abgabetermin der Wettbewerbsunterlagen war für die Pläne der 29. Mai 2019 und für das Modell der 05. Juni 

2019 im Büro Hummel I Kraus in München oder bei einem Postdienstleister (Poststempel). 

 

Programmerfüllung 
10 von 10 Teilnehmern haben abgegeben. 

 

Die Pläne und Modelle von 10 Teilnehmern gingen nachweislich fristgerecht im Büro Hummel I Kraus ein. 

 

Von den 10 Wettbewerbsteilnehmern wurden die Beiträge vollständig eingereicht. 

Es gab folgende geringfügige Abweichungen: 

 

1007: Lageplan nicht im Maßstab 1:500 

1008: kein Piktogramm Entwässerung; kein Prüfplan als dwg/dxf  

 

Fachliche Prüfung 
Zur fachlichen Prüfung händigt die Vorprüfung einen zusammenfassenden Bericht aus. 

Für jede der 10 eingereichten Arbeiten wurde ein ausführlicher Prüfbericht zu folgenden Inhalten erstellt: 

 

 Entwurfsidee  

 Städtebau  

 Freifläche/Grünkonzept 

 Wohntypologie 



 Nutzungsverteilung 

 Verkehr und Erschließung 

 Ruhender Verkehr 

 Immissionsschutz 

 Sonstiges 

 

Damit sind die Beiträge vergleichbar. 

 

Informationsrundgang 
 

Um 9:25 Uhr beginnt das Preisgericht den Informationsrundgang. In diesem Rundgang werden alle Arbeiten 

von der Vorprüfung ausführlich und wertfrei erläutert.  

 

Der Informationsrundgang endet um 10:40 Uhr. 

 

Zulassung der Wettbewerbsarbeiten 

Das Preisgericht beschließt alle eingegangenen Arbeiten zur Bewertung zuzulassen, da sie 

 

• den formalen Bedingungen entsprechen, 

• in wesentlichen Teilen dem geforderten Leistungsumfang entsprechen und 

• keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Anonymität erkennen lassen. 

 

Bindende Vorgaben entsprechend der RPW wurden in der Auslobung nicht festgesetzt. 

 

 

Die Preisgerichtssitzung unterbricht die Sitzung für eine Pause von 10:40 Uhr bis 10:50 Uhr. 

 

 

Erster Wertungsrundgang 
 

Um 10:50 Uhr beginnt das Preisgericht einen ersten Wertungsrundgang. 

 

Im ersten Wertungsrundgang werden nur diejenigen Arbeiten ausgeschieden, die nach Meinung des 

Preisgerichts aufgrund von schwerwiegenden Mängeln in den grundsätzlichen Zielsetzungen keinen 

weiterführenden Beitrag zur Lösung der gestellten Aufgabe leisten. Arbeiten werden nur mit einstimmigem 

Beschluss im ersten Wertungsrundgang ausgeschieden. 

 

Im ersten Wertungsrundgang wurden folgende Arbeiten ausgeschieden: 1001, 1007 und 1009. 

 

 

Schriftliche Kurzbeurteilungen der im Ersten Rundgang ausgeschiedenen Arbeiten 

 

1001 

Die vorgeschlagene städtebauliche Struktur wird in Bezug auf die Wahl der gewählten Gebäudetypologien und 

die damit einhergehenden Gebäudetiefen als nicht angemessen für den Ort bewertet. Die Abstände der 

Gebäude zueinander sind zu eng bemessen, die Unterschreitung der Abstandsflächen führt in Teilbereichen zu 

Belichtungsproblemen. Die Arbeit zeigt gravierende Mängel. 

 

1007 

Die gewählte städtebauliche Grundstruktur lässt infolge der Stellung der Gebäude zueinander eine klare 

Raumbildung vermissen. Dies wird durch die vorgeschlagenen Erschließungsstraßen, welche durch das 

Quartier führen, noch verstärkt. Kritisch gesehen wird insbesondere auch die städtebauliche Lösung mit einer 

Schallschutzwand entlang der Tölzer Straße. Die hier angebotene Organisation und Raumgliederung bietet 

keinen adäquaten Eingang für ein neues Quartier mitten im Ort. 

 



1009 

Die städtische und serielle Grundstruktur bietet aus Sicht des Preisgerichts keine adäquate Antwort für den Ort. 

Kritisch bewertet wird zudem Lage und Zuschnitt des von Ost nach West verlaufenden Freibereichs, der 

räumlich stärker trennt als verbindet. 

 

 

 

Im Anschluss an den Rundgang werden die Aspekte städtebauliche Dichte in Zusammenhang mit bezahlbaren 

Wohnraum, Ortseingangssituation, Identitätsstiftung, Angemessenheit der städtebaulichen Lösungen und die 

Erschließung des Quartiers diskutiert.  

 

 

Der erste Wertungsrundgang wird um 11:15 Uhr abgeschlossen 

 

 

Zweiter Wertungsrundgang 
 

Um 11:15 Uhr beginnt das Preisgericht mit einem zweiten Wertungsrundgang. Im zweiten Wertungsrundgang 

werden diejenigen Arbeiten mit Stimmenmehrheit ausgeschieden, deren Konzept in einzelnen Prüfbereichen 

nicht vollständig überzeugt. 

 

Folgende Arbeiten scheiden mit Mehrheitsabstimmung wie folgt aus: 

 

Tarnzahl Abstimmungsverhältnis 
1002 11:0 
1005 7:4 
1006 9:2 
1008 9:2 
1010 6:5 

 

 

Nach gemeinsamer Diskussion beschließt das Preisgericht einstimmig, die Arbeiten mit der Kennzahl 1005 und 

1010 wieder in die Wertung zurückzuholen.  

 

In der Engeren Wahl verbleiben folgende Arbeiten:  

 

Tarnzahl 

1003 

1004 

1005 

1010 

 

 

Schriftliche Kurzbeurteilungen der im 2. Rundgang ausgeschiedenen Arbeiten 

 

1002 

Die städtebauliche Struktur nimmt die Körnung und Maßstäblichkeit der umliegenden Bebauung auf, ein 

Quartiersplatz im Inneren wird formuliert. In Bezug auf die gewählte Erschließungsstruktur, die Stellung der 

Gebäude zueinander sowie auch die Wahl der Gebäudetypologien erscheint der Entwurf allerdings zu 

heterogen, in Teilen beliebig und lässt eine klare, übergeordnete Quartiersbildung vermissen. Kontrovers 

diskutiert wurde auch die Wahl der Gebäudehöhen. 

 

1006 

Die Arbeit verfolgt einen stark strukturellen Ansatz, welcher mit Blick auf die Prägnanz der städtebaulichen 

Struktur überzeugt. Die gewählte Abfolge von Freiräumen offeriert interessante und gut nutzbare private und 



gemeinschaftlich zu nutzende Freibereiche. Kritisch diskutiert wurde allerdings, ob die gewählte städtebauliche 

Stringenz sich adäquat in das Ortsbild von Holzkirchen einfügt. Vermisst wird zudem innerhalb des Areals eine 

übergeordnete zusammenhängende zentrale Freifläche, eine klare Quartiersmitte. 

 

1008 

Die Arbeit bietet eine klare städtebauliche Grundstruktur an, die auf den ersten Blick durch ihre konzeptionelle 

Stringenz plausibel erscheint. Bei näherer Betrachtung zeigen sich allerdings Schwächen, wie die zu groß 

dimensionierten Blocks und der Umfang des zentralen Platzes. Hier dokumentiert sich eine Grundhaltung, die 

sich nach Auffassung des Preisgerichts zu sehr an städtischen Leitbildern orientiert und dementsprechend dem 

Ort nicht vollständig gerecht wird. 

 

 

Der zweite Wertungsrundgang wird um 12:30 Uhr abgeschlossen. 

 

Das Preisgericht unterbricht die Sitzung für die Mittagspause von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr. 

 

 

Schriftliche Beurteilung der Arbeiten der Engeren Wahl 
 

Das Preisgericht bildet um 13:40 Uhr Arbeitsgruppen, die sich aus Fach- und Sachpreisrichtern sowie 

Sachverständigen und Beratern zusammensetzen, um die in der Engeren Wahl verbliebenen Arbeiten nach den 

in der Auslobung aufgeführten Kriterien, jeweils getrennt nach den Wettbewerbsteilen, zu beurteilen. 

 

Die im Auslobungstext festgelegten Beurteilungskriterien werden anhand der Erkenntnisse aus den 

Rundgängen überprüft. Die Beurteilungskriterien bleiben, wie im Auslobungstext formuliert, unverändert. 

 

Ab 14:45 Uhr werden die schriftlichen Beurteilungen der in der Engeren Wahl verbliebenen Arbeiten vor den 

Plänen verlesen. Den abgestimmten Texten wird vom Preisgericht einvernehmlich zugestimmt. 

 

Die Diskussion und die Verabschiedung der schriftlichen Beurteilungen enden um 15:35 Uhr. 

 
 

Schriftliche Beurteilungen der Arbeiten der Engeren Wahl 

 

1003 

Die Bebauung des Entwurfs ist in Bezug auf die Bebauungsdichte, die Bauvolumen und die Dachformen in 

einer für das Quartier angemessene Weise ausgebildet. Die bebauten Flächen und Grünflächen stehen in einem 

stimmigen Verhältnis zueinander. Die für den Entwurf prägenden grünen Innenhöfe der Hausgruppen 

versprechen eine hohe Aufenthaltsqualität für die Bewohnerschaft, wenngleich die Abmessungen der 

Innenhöfe etwas zu weit gefasst erscheinen. Die blockartige Bebauung an der Tölzer Str. wird aufgrund der 

abriegelnden Wirkung als positiv für den Lärmschutz bewertet. Die räumliche Qualität des Zugangs von der 

Tölzer Straße (einschl. des Mobility Hubs) ist unklar. Durch die Situierung von oberirdischen öffentlichen 

Stellplätze und TG-Abfahrten zum Nahversorger wird die Entrée-Wirkung erheblich geschwächt.  

 

Die Anbindung an die angrenzende Landschaft entspricht den Zielen des Ortsentwicklungskonzepts.  

Die Freispielflächen der Kita unterschreiten um ca. 350 m² das geforderte Soll (Soll ca. 2.600 m², Planung ca.  

2.160 m²). Eine Vergrößerung der Freispielflächen ist aufgrund der angedachten Lage nicht möglich.  

Sowohl der vorgesehene Quartiersplatz als auch die Verbindungsstraße kann durch PKWs angefahren werden. 

Es sind mehr Tiefgaragenzufahrten, Stellplätze und Besucherstellplätze geplant, als gemäß der Auslobung 

notwendig gewesen wären. Die  durchgängige Befahrbarkeit und das Überangebot an Stellplätzen stehen im 

Widerspruch zu den Zielen ein möglichst autofreies Quartier zu entwickeln.  

Eine Umsetzung des Konzepts in mehreren Abschnitten ist durch die Ausbildung von Hausgruppen sehr gut 

möglich. Die einfach gehaltenen Gebäudeformen  und -geometrien bieten die Möglichkeit eines guten A/V-

Verhältnisses. Die grünen Innenhöfe, sowie die dezentrale Entwässerung der Hausgruppen über Rigolen wirken 

sich positiv auf das lokale Klima aus.  



 

Die Verfasser schlagen ein durchdachtes System aus klar zugeordneten und angemessen dimensionierten 
öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten Freiflächen vor. Die Innenhöfe versprechen eine hohe 
Freiraumqualität. Die öffentliche Grünfläche am westlichen Quartiersrand stellt zwar den Bezug zur Landschaft 
her, bietet lagebedingt aber nur einem geringen Teil der Wohngebäude direkten Grünbezug. Der 
Quartierszugang von der Tölzer Straße ist von Parkplätzen dominiert und daher wenig attraktiv; auch die 
Platzfläche im Quartier überzeugt mit ihren Raumkanten und in ihrer gestalterischen Ausformulierung nicht. 
 

Die robuste Struktur des Konzepts bietet die Chance einer gut umsetzbaren und wirtschaftlichen Bebauung. 

Das Verkehrskonzept hingegen kann nicht überzeugen. 

 

 

1004 

Der vorgeschlagene „zentrale Grünanger“ mit dem Erschließungsband bietet eine hohe Aufenthaltsqualität.  

Die Maßstäblichkeit und Freiraumqualität der „Wohnhöfe“ erinnert an ortstypische Hofstellen und schafft 

regionale, kleinteiligere Wohn- und Nachbarschaftsquartiere. Die vorgeschlagenen Wohnhaustypologien 

ermöglichen eine gute natürliche Belichtung und Belüftung der Wohnungsgrundrisse sowie interessante 

Blickbeziehungen sowohl in das Wohnquartier selbst als auch nach außen. Die Typologie der Winkelbebauung 

sowie die bauliche Dichte zur Baumgartenstraße wurden im Preisgericht kontrovers diskutiert. 

 

Die Bebauung entlang der Tölzer Straße fasst den Straßenraum straßenbegleitend und schirmt die dahinter 

liegende Wohnbebauung von den Emissionen der Tölzer Straße ab. Der Quartiersplatz ist hinsichtlich seiner 

Lage und Erschließung gut positioniert und bietet zwischen Einzelhandel und dem 2. Realisierungsabschnitt 

eine einladende Geste mit angemessener Aufenthaltsqualität. Der vorgeschlagene temporäre Baukörper als 

Abschluss des Quartiersplatz zum 2. Realisierungsabschnitt hin wird an diesem Ort positiv bewertet, müsste 

aber hinsichtlich Art- und Maß der baulichen Nutzung und der Baukörperausbildung im Weiteren noch 

konkretisiert werden. 

 

Die unterschiedliche Behandlung der beiden Bautyplogien, der Wohngebäude in eher traditioneller Art und der 

Bebauung entlang der Tölzer Straße mit unterschiedlichen Nutzungen in einer eher zeitgenössischen Gestaltung 

schafft einerseits Anknüpfungspunkte an bestehende bauliche Strukturen und dokumentiert gleichzeitig die 

dynamische Entwicklung der Marktgemeinde Holzkirchen in angemessener Form. Die entlang der Tölzer Straße 

vorgeschlagene Bebauung fügt sich maßstäblich gut in die Umgebung ein. Die Wohnbebauung im nördlichen 

Teil des Planungsgebietes nimmt vorhandene Wohnbautypologien (MFH) nördlich und östlich auf und fügt sich 

daher gut in die vorhandene Umgebung ein. 

 
Der Beitrag besticht durch den zentralen öffentlichen Grünanger an der Nahtstelle zwischen den 
unterschiedlichen städtebaulichen Typologien. Der Grünanger übernimmt nicht nur Erschließungsfunktionen für 
Fußgänger und Radfahrer, sondern verschafft den angrenzenden Gebäuden hervorragende Grün- und 
Sichtbezüge. Die Höfe sind gut proportioniert und nehmen sowohl Privatgärten als auch Gemeinschaftsflächen 
auf. Der Platz an der Tölzer Straße liegt als Quartiersauftakt richtig und wird durch die angrenzenden 
Einrichtungen gut belebt werden. 
 
Positiv zu bewerten sind die weitgehend autofreien Freiflächen im Innenbereich des Wohnquartiers. Die 
Anordnung der drei Tiefgaragen Zu- und Ausfahrten von der Tölzer- und Baumgartenstraße sowie im 2. 
Realisierungsabschnitt von der Holzstraße sind auf jeweils kurzem Weg vom öffentlichen Straßenraum aus 
erreichbar. Die Anordnung der Stellplätze südlich des Einzelhandels erscheint an der vorgeschlagenen Stelle 
allerdings weniger attraktiv. 
 
Die Schnittstelle zwischen den beiden Realisierungsabschnitten 1 und 2 ist schlüssig und hinsichtlich der TG 
Erschließung gut, d.h. auch zeitversetzt, realisierbar. 
 
Aufgrund der nur bis zu drei Vollgeschossen vorgeschlagenen Bebauung insbesondere entlang der Tölzer 
Straße erscheint die Wirtschaftlichkeit insgesamt im unteren Bereich der Möglichkeiten. Im Süden des 
Grundstücks wäre ein höheres Maß der baulichen Nutzung durchaus wünschenswert und denkbar, zumal die 
ermittelte Netto-Baulandfläche bzw. Wohnfläche und Anzahl der Wohneinheiten eher im unteren Bereich liegen. 
 
Die vorgeschlagenen Gebäudetypologien und Dachformen bieten mit ihrer Kompaktheit, Baukörpertiefen und 
Ausrichtung gute Möglichkeiten für eine energieeffiziente und ökologische Bauweise. 
 



Die Stringenz der stadträumlichen Konzeption bietet verbunden mit den hohen freiräumlichen Qualitäten eine 
gute städtebauliche Grundlage für ein hochwertiges, identitätsstiftendes Wohnquartier. 
 
 

1005 

Die Arbeit überzeugt vor allem durch ihren landschaftlichen Charakter. Ein weitläufiger Grünzug prägt das 

gesamte Quartier und schafft eine besondere Identität, funktioniert allerdings nur mit einer durchgängigen 

Gestaltung ohne Abgrenzung von öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten Flächen. Die großzügige 

räumliche Geste endet etwas abrupt am nordöstlichen Quartiersrand. Die dreieckige Platzfläche an der Tölzer 

Straße ist mit vielfältigen Verkehrs- und Erschließungsfunktionen befrachtet und weist als Quartierszugang 

daher nur wenig Freiraumqualität auf. 

 

Der städtebauliche Ansatz, die Gebäude mit besonderer Nutzung zur Tölzer Straße zu situieren, ist 

nachvollziehbar. Der Wohnbereich befindet sich im anschließenden beruhigten Bereich getrennt durch ein 

großzügig bemessenes, durchlaufendes grünes Bands. Kritisch beurteilt wird allerdings die dabei verwendete 

Baukörpertypologie sowohl im Wohn- als auch im Sondernutzungsbereich. Fünfeckige Wohngebäude, die 

breiter als lang sind, erscheinen für Holzkirchen völlig untypisch; ebenso die mittigen Firste, vor allem bei der 

Bebauung an der Tölzer Straße.  

 

Positiv zu beurteilen ist, dass die Zufahrten zu den Tiefgaragen von der Baumgartenstraße, Tölzer Straße und 

Holzstraße (im 2. Realisierungsabschnitt) erfolgt. Ebenso der weitestgehend autofreie Innenbereich.  

Eine Anbindung des Quartiers zur Bergfeldstraße ist vorgesehen. Besucherparkplätze sind unmittelbar an die 

Erschließungsstraße angeordnet und nicht im Quartier. Das gilt auch für die Stellplätze für Kita und Einzelhandel.  

 

Die Realisierung in zwei zeitversetzte Realisierungsabschnitte ist möglich.  

 

Im Vergleich zu anderen Entwürfen ist der Anteil an Grünflächen relativ hoch. Dies geht zu Lasten der 

Geschossflächenzahl sowie der Anzahl der Wohneinheiten. Dieser Umstand führt zu einer eher 

unwirtschaftlichen Lösung. Der konzeptionelle Ansatz des Wohnens in einem parkartigen Umfeld wird als 

eigenständiger städtebaulicher Vorschlag gewürdigt. Der sehr großzügige Umgang mit der Fläche erscheint 

allerdings vor dem Hintergrund der Zentralität des Standorts  sowie den wirtschaftlichen Anforderungen als 

nicht angemessen. 

 

 

1010 

Keilförmige, großzügige öffentliche Grünflächen mit typisierten Punkthäusern charakterisieren die Arbeit. Die 

Gebäude sollen 3-5 Geschosse haben und Flachdächer erhalten. Leider entstehen durch die gedrehte und 

verspringende Gebäudeanordnung zahlreiche Rest- und Verschnittflächen an den Quartiersrändern und zu den 

Straßenräumen hin. Die Streuobstwiese am Quartierseingang an der Tölzer Straße wird vom Preisgericht 

kritisch bewertet. Die formale Gestaltung des Landschaftstrichters im Westen wirkt an dieser Stelle überzogen.  

  

Die Lage des Nahversorgers und der Kita ist nachvollziehbar. Die Platzgestaltung im Zentrum ist in ihrer urbanen 

Sprache dem Ort allerdings nicht angemessen. Nicht überzeugen kann auch die formalistische Gestaltung des 

Baukörpers mit zahlreichen Vor- und Rücksprüngen, der zudem auch stadträumlich im südlichen 

Eingangsbereich des Ortes problematisch ist. 

 

Positiv ist dagegen der Vorschlag eines autofreien Quartieres. Positiv auch, dass der ruhende Verkehr an den 

Rändern abgefangen wird. Fußgängern und Radfahrern wird sinnvollerweise ein durchgehendes Wegenetz von 

der Baumgartenstraße zur Tölzer Straße angeboten. Die verspringende Führung der Radwege erscheinen wenig 

praktikabel. Die Pflege der öffentlichen Wege und Grünflächen ist aufwendig. 

 

Eine Umsetzung in 2 Bauabschnitten funktioniert. Der Teilerhalt des bestehenden Bauernhofes ist ein guter 

Vorschlag. Die Arbeit weist einen überdurchschnittlich hohen Anteil öffentlichen Grünflächen aus. Die Anzahl 

der Wohneinheiten ist vergleichsweise gering. Die vorgeschlagenen Baukörper lassen ein ungünstiges A/V-

Verhältnis erwarten. Durch die Höhenentwicklung wird allerdings ein geringer Versiegelungsgrad erreicht. 

 



Gewürdigt wird die Idee der offenen Punkthausstruktur, die auf den ersten Blick eine hohe Wohnqualität 

erwarten lässt. Der Wettbewerbsbeitrag nimmt leider keinen Kontakt zur bestehenden umgebenden Bebauung 

auf. Dass innerhalb der Entwurfsidee „Häuser im Park“ die Auseinandersetzung mit dem spezifischen Ort 

unterbleibt ist eine vergebene Chance und wird vom Preisgericht negativ beurteilt.   

 

 

Festlegung der Rangfolge 
 

Ab 15:40 Uhr werden anhand der Pläne die Wettbewerbsbeiträge der Engeren Wahl eingehend vergleichend 

diskutiert, wobei alle Angehörigen des Preisgerichts die Gelegenheit zur persönlichen Stellungnahme 

wahrnehmen und ihre favorisierte Reihenfolge der Arbeiten benennen. 

 

Das Preisgericht beschließt folgende Rangfolge: 

 

Rangfolge Tarnzahl Abstimmungsverhältnis 

1. Rang  1004 11:0 

2. Rang  1005 8:3 

3. Rang 1003 9:2 

4. Rang 1010 11:0 

 

 

Festlegung der Preise 
 

Um 16:00 Uhr beschließt das Preisgericht einstimmig, die in der Auslobung vorgesehene Verteilung der Preise 

wie folgt zu verändern: 

 
1. Preis 12.000,- € (netto) 

3. Preis  7.500,- € (netto) 

3. Preis 7.500,- € (netto) 

 
 
Das Bearbeitungshonorar von 20.000,- € (netto) wird folgendermaßen aufgeteilt: alle zehn eingegangenen 

Arbeiten erhalten jeweils ein Bearbeitungshonorar von 2.000,- € (netto). 

 

Preise 
 

Preise Preisgeld Tarnzahl Abstimmungsverhältnis 

1. Preis 12.000,- € (netto) 1004 11:0 

3. Preis 7.500,- € (netto) 1005 11:0 

3. Preis 7.500,- € (netto) 1003 11:0 

 

 

Das Preisgericht beschließt einstimmig, dass im Falle der Nichtzulassung einer Arbeit aus formalen Gründen die 

frei werdende Summe zu gleichen Teilen auf die Bearbeitungssumme verteilt. 

 

 

Empfehlung 
 

Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober einstimmig, die Verfasser der Arbeit mit der Tarnzahl 1004 die mit dem 

1. Preis ausgezeichnet wurde, auf der Grundlage ihres Wettbewerbsentwurfs mit den weiteren 

Planungsleistungen entsprechend der Auslobung zu beauftragen. 

 

Dabei sind die Anmerkungen aus der Beurteilung der weiteren Bearbeitung zu Grunde zu legen, wobei 

vorausgesetzt wird, dass die in den schriftlichen Beurteilungen getroffenen Festlegungen, Bedenken und 

Anregungen jeweils im Einvernehmen mit dem Auslober berücksichtigt werden.  

 



Weitergehend empfiehlt das Preisgericht, in der weiteren Ausarbeitung der Baukörper, insbesondere der 

öffentlichen Gebäude, zur Qualitätssicherung weitere Wettbewerbe auszuloben.  

 

Zustimmung des Preisgerichts 
 

Das Preisgericht verzichtet einstimmig auf die vollständige Verlesung des Preisgerichtsprotokolls und beauftragt 

den Vorsitzenden des Preisgerichts zusammen mit der Vorprüfung die endgültige Fassung des Protokolls auf 

der Grundlage der protokollierten Beschlüsse und Erkenntnisse und der Zuerkennung der Preise und 

Anerkennung zu erstellen. 

 

 

Aufhebung der Anonymität 
 

Um 16:10 Uhr werden dem Vorsitzenden die verschlossenen Umschläge mit den Verfassererklärungen 

übergeben. Die Vorsitzende prüft die Unversehrtheit der Umschläge mit den Verfassererklärungen. Nach Öffnen 

der Kuverts werden die Namen der Wettbewerbsteilnehmer – wie in der Liste im Anhang wiedergegeben – 

verlesen. 

 

 

1. Preis 

1004 

Kennzahl: 752304 

 

SPP STURM PETER + PETER Architekten + Ingenieure, München 

mit TRR Landschaftsarchitekten Ritz und Ließmann PartG mbB, München 

 

3. Preis 

1005 

Kennzahl: 231895 

 

su und z Architekten BDA, München 

mit studio B Landschaftsarchitektur, München 

 

3. Preis 

1003 

Kennzahl: 190486 

 

AKFU Architekten und Stadtplaner, Germering 

mit HinnenthalSchaar Landschaftsarchitekten GmbH, München 

 

 

Abschluss der Preisgerichtssitzung 
 

Der Vorsitzende des Preisgerichts Prof. Martin Schirmer dankt der Vorprüfung für den ausführlichen und 

systematischen Bericht sowie die außerordentlich sachkundige Begleitung und Beratung während des 

Verfahrens und bittet um Entlastung der Vorprüfung, was einstimmig durch das Preisgericht erfolgt. 

 

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Preisgerichts und den Sachverständigen Beratern für die intensive 

und sehr konstruktive Zusammenarbeit. Für die Architektenschaft und insbesondere im Namen der Teilnehmer 

dankt der Vorsitzende des Preisgerichts dem Auslober für die Durchführung des Planungswettbewerbs nach 

RPW für diese schöne Planungsaufgabe. 

 

Er wünscht dem Auslober für die Realisierung auch im Namen des gesamten Preisgerichts viel Glück und vollen 

Erfolg. Damit gibt er den Vorsitz an Herrn 1. Bürgermeister Olaf von Löwis of Menar zurück. 



 

Herr 1. Bürgermeister Olaf von Löwis of Menar dankt allen Beteiligten für den guten und erfolgreichen Verlauf 

des Wettbewerbsverfahrens. Er schließt die Sitzung um 16:30 Uhr.  

 

 

 

 

 

Markt Holzkirchen, den 28.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1004
Kennzahl: 752304

SPP Sturm Peter + Peter, München
Dipl. Ing. Architektin Christine Peter
Prof. Dipl. Ing. Architekt Christian Peter

mit

TRR Landschaftsarchitekten Ritz und Ließmann PartGmbB,  
München
Dipl. Ing. (FH) Landschaftsarchitektin Andrea Ließmann

Mitarbeiter:
Theresa Wagner
Raphaël Gsell
Lukas Michl

1. Preis
1005
Kennzahl: 231895

su und z Architekten BDA, München
Stefan Speier Dipl.Ing. (FH) Architekt
Reinhard Unger Dipl.Ing. (FH) Architekt
Florian Zielinski Dipl.Ing. (FH) Architekt

mit

studio B Landschaftsarchitektur, München
Elke Berger Dipl.Ing. Landschaftsarchitektin

Mitarbeiter:
Matthias Wolter
Lilly Brauner
Daniela Lukas
Maximilian Kalinke

3. Preis



1003
Kennzahl: 190486

AKFU Architektur +Stadtplanung, Germering
Eberhard v. Angerer Dipl. Ing. Architekt und Stadtplaner

mit

HinnenthalSchaar Landschaftsarchitekten GmbH,  
München
Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt Michel Hinnenthal

Mitarbeiter:
Alexander v. Angerer Dipl. Ing. Architekt und Stadtplaner

3. Preis
1010
Kennzahl: 037423

Goetz Castorph Architekten und Stadtplaner GmbH,  
München
Dr. Matthias Castorph

mit

BL9 Landschaftsarchitekten Roser Cebulsky PartGmbB, 
München
Dipl.-Ing. Jennifer Cebulsky Landschaftsarchitektin
Dipl.-Ing. Mattias Roser Landschaftsarchitekt

Mitarbeiter:
Christine Geelhaar
Susanne Bähr
Matthials Faul
Chrisa Lazariotou
Tim Schellhammer

Modellbau: 
Thomas Egger

Engere Wahl



1001
Kennzahl: 494895

Kehrbaum Architekten AG
Klaus Kehrbaum Dipl. Ing. Architekt BDA

mit

Vogt Landschaftsarchitekten AG
Nicola Eiffler Landschaftsarchitektin BA MAS TUM

1. Rundgang
1002
Kennzahl: 120619

Zach Architekten GmbH, Otterfing
Michael Zach Dipl.-Ing. Architekt

mit

Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten GmbH, München
Prof. Rainer Schmidt Dipl.-Ing. 

Mitarbeiter:
Katarzyna Zach
Gerhard Zach
Sylvia Huber

2. Rundgang



1006
Kennzahl: 472856

HK Architekten ZT Hermann Kaufmann + Partner, 
Schwarzach (AT) 
Prof. DI H. Kaufmann

und 

HKS Architekten PartG mbB, München
Wolfgang Huss
Martin Kühfuss
Christian Schühle

mit

Schelle Heyse Landschaftsarchitektur PartG mbB, 
Bad Endorf
Rupert Schelle
Johannes Heyse

Mitarbeiter:
Julia Garcia
Sepp Eglseder

2. Rundgang
1007
Kennzahl: 273337

leupold brown goldbach architekten, München
Andreas Leupold M.Sc. Architekt
Christian Goldbach Dipl. Ing. Architekt

mit

Planungsbüro für Orts- und Landschaftsaplanung, Metten
Dipl. Ing. Uwe Schmidt

Mitarbeiter:
Marek Spälenka
Ivette Solé Tasias
Elisabeth Nelgen

1. Rundgang



1008
Kennzahl: 137592

bogevischs büro architekten & stadtplaner gmbh BDA, 
München
Dipl. Ing. Architekt  Rainer Hofmann

mit

Burger Landschaftsarchitekten Susanne Burger und Peter 
Kühn Partnerschaft, München
Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt Peter Kühn

Mitarbeiter:
Johannes Prünte
Julian Numberger

2. Rundgang
1009
Kennzahl: 623981

Deffner Voitländer Architekten Stadtplaner BDA, Dachau
Prof. Dipl. Ing. Dorothea Voitländer
Prof. Dipl. Ing. Konrad Deffner

mit

Lohrer Hochrein Landschaftsarchitekten und Stadtplaner 
GMBH, München
Dipl. Ing. Ursula Hochrein Landschaftsarchitektin BDLA und 
Stadtplanerin

Mitarbeiter:
Angelos Sifonios
Rafael Zehntner
Marie Laabs
Samual Kar

1. Rundgang



VORSITZ DES PREISGERICHTS

BESTÄTIGUNG PROTOKOLL PREISGERICHT



ANWESENHEITSLISTE






